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1. Einleitung und Auftrag 
 
Mountainbiken ist eine Sportart von hohem präventivem Gesundheitswert und aus 
der Palette der sportlichen Freizeit- und Tourismusaktivitäten in der Schweiz nicht 
mehr wegzudenken. Das Mountainbiken hat sich seit den Ursprüngen in den frühen 
80er Jahren und nach der Einführung in Europa um 1985 vom ursprünglichen Trend 
zu einer etablierten und anerkannten Freizeittätigkeit weiterentwickelt und kam 1996 
gar zu ersten olympischen Ehren.  
Herr und Frau Schweizer schätzen gemäss einer Studie aus dem Jahr 20001 
Velofahren / Mountainbiken als ihre beliebteste Sportart, noch vor Schwimmen und 
Wandern / Walking / Bergwandern. Heute besitzen annähernd eine Million Schweizer 
/ innen ein Mountainbike und ca. 500'000 benutzen dieses auch regelmässig2. Die 
Mountainbiker liegen gemäss einer Studie (STETTLER, 1997:4) im Vergleich mit 
anderen Outdoor - Freizeitsportlern an zweitletzter Stelle im Bezug auf „mittlere 
Wegdistanz in km pro Sportler und Ausübung“. Dabei legen sie beispielsweise pro 
Ausübung ihres Hobbys 9x weniger Weg zurück als Snowboarder.  
Diese Entwicklungen und Zahlen zeigen die aktuelle Bedeutung dieser 
faszinierenden Sportart für die Bereiche Volksgesundheit, Tourismus, CO2 
Reduktion auf.  
Auf einem grossen Teil der für die Mountainbiker/innen besonders geeigneten 
Strecken (im Wald, im Berggebiet, auf Wanderwegen, in touristischen Zonen) 
bestehen verschiedene Hemmnisse (z.B. rechtliche Rahmenbedingungen) und 
Konflikte mit anderen Interessen und Nutzern (WandererInnen, Jagd, Forst, 
HundehalterInnen, ReiterInnen, Naturschutz, Tourismus, Landwirtschaft usw.). Eine 
Klärung der Rahmenbedingungen und die Gewährleistung der Rechtssicherheit für 
das Mountainbiken ist deshalb ein wichtiges Anliegen aller involvierten Interessen-
gruppen. 
Dabei wird in dieser Studie von der These ausgegangen, dass mögliche Konflikte vor 
allem in bewaldeten Gebieten auftreten, weil auf nicht bewaldeten Strecken alle 
Wegbenutzer/innen weit vorausschauen können und das Miteinander dadurch 
deutlich leichter fällt als in unübersichtlichem Waldgebiet. 
Auch aus Sicht des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) ist Mountainbiking ein 
wichtiger Baustein eines nachhaltigen Freizeitverkehrs und Teil der mit dem Leitbild 
Langsamverkehr3 verfolgten Vision. Eine Klärung der Rahmenbedingungen und die 
Gewährleistung der Rechtssicherheit für das Mountainbiking ist deshalb ein wichtiges 
Anliegen der Langsamverkehrsförderung. 
 

                                                 
1  Vgl. Markus Lamprecht und Hanspeter Stamm (2000): Sport Schweiz 2000. Bern/Basel: Sport-Toto (STG) 
 Schweizerischer Olympischer Verband SOV (heute Swiss Olympic Association SOA) 
2  Sport und Verkehr. STETTLER, 1997 
3  Entwurf Leitbild Langsamverkehr, UVEK, 2002 
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Aus diesem Grund unterstützt das ASTRA diese Studie im Sinne einer Grund-
lagenarbeit und eines Positionsbezugs aus Sicht der Mountainbiker – die Aussagen 
dieses Papiers müssen aber nicht der Meinung des ASTRA entsprechen. 
Das ASTRA beabsichtigt im Anschluss an diesen Auftrag im Gespräch mit allen 
Betroffenen jene Handlungsmöglichkeiten und  Probleme, die in die Zuständigkeit 
des Bundes fallen, anzugehen.  
 

2. Bestandesaufnahme / Ausgangslage  
 
Der Verband der Schweizer Mountainbike Führer VSMF will sich an dieser Stelle 
möglichst klar positionieren. Uns interessiert in dieser Studie ausschliesslich die 
Situation der Freizeit-, der Freeride– und der Tourenbiker, wie sie in der Folge 
beschrieben sind. Nach unserer Einschätzung haben die Downhillbiker andere 
Bedürfnisse und sind auch anderen Konflikten ausgesetzt. Diese Einschätzung teilen 
auch die weiteren involvierten Mountainbikeorganisationen, die IG MTB Schweiz und 
Swiss Cycling. 

2.1. Beobachtung der Situation 

An dieser Stelle sei eine subjektive Darstellung der Situation auf den für Mountain-
biker/innen interessanten Wegen erlaubt. Diese Beschreibung soll den Lesern 
aufzeigen, von welcher Einschätzung der aktuellen Situation ausgegangen wird. 
Als Biker der frühen Stunden fahre ich nun seit bald 15 Jahren intensiv auf allen 
möglichen und „unmöglichen“ Wegen mit meinem „Bergvelo“ herum. Seit mehr als 
10 Jahren bilde ich in unterschiedlichen Funktionen andere Menschen auf dem 
Mountainbike aus, zeige ihnen die Tipps und Tricks für genussvolles Fahren und 
thematisiere immer wieder den sinnvollen Umgang mit Mitmenschen und Umwelt. Im 
Verlaufe der Jahre durfte ich mehrere tausend Menschen auf dem Bike führen und 
begleiten. Daher erlaube ich mir, aufgrund meiner Erfahrungen, ein Urteil über die 
Mountainbiker/innen abzugeben. Ich habe die Mountainbiker/innen als sensibilisierte 
und rücksichtsvolle Spezies kennen und schätzen gelernt. Nur sehr wenige sind mir 
als rücksichtslos und egoistisch aufgefallen. Es ist mir dabei auch aufgefallen, dass 
es eben diese wenigen immer wieder geschafft haben, andere Menschen, die Natur 
oder Tiere massiv zu stören und auch mich jeweils in Rage zu bringen. 
Was ich damit sagen will ist, dass es selbstverständlich auch in der Gruppe der 
Mountainbiker/innen schwarze Schafe gibt, die respektlos mit der Umwelt umgehen. 
Die Situation auf den Schweizer Wegen zeigt heute aus der Sicht des Bikers sehr 
wenige Probleme oder gar Konflikte. Das Miteinander und Nebeneinander aller 
Anspruchsgruppen glückt in 99.9% der Fälle. Wir wissen heute von vielen positiven 
und interessanten Kontakten zwischen Bikenden  und anderen Wegbenutzern. Und 
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doch hält sich noch ein Rest Misstrauen gegenüber den Mountainbikern; woher diese 
wohl berechtigten Gefühle kommen will ich hier zu beschreiben versuchen: 
 
Stellen sie sich folgende Situation vor: sie gehen zu Fuss auf einer 3 Meter breiten 
Waldstrasse und spielen mit ihren 2 Kindern „ich sehe was, was du nicht siehst…“. 
Ihr Hund vergnügt sich im Wald und ihr Mann schiebt den Kinderwagen – da braust 
ein farbiger Biker mit ca. 40 km/h heran, hält es nicht für nötig, abzubremsen oder 
sich bemerkbar zu machen und fährt mit vollem „Speed“ an ihrer Familie vorbei. 
Dass in solchen und ähnlichen Situationen bei den nicht bikenden Wegbenutzern 
Angst und Wut aufkommt leuchtet ein. 
Nun, solche beängstigenden Situationen ereignen sich ausschliesslich auf Wegen, 

benso unbestritten ist heute die Tatsache, dass ein überwiegender Anteil der 

2.2. Mountainbiker/innen, Typisierung: 

wohl kaum je allen Ausprägungen von 

reizeit Biker: 
nheitsbiker/innen und oft auch touristische Gäste, die Bikes mieten. 

recht teuren, guten Mountainbikes.  

die zu schnellem Fahren verleiten (breite und technisch einfach). Diese Tatsache 
zeigt denn auch, warum die heutigen Konflikte oft in Agglomerationen entstehen, wo 
die Frequentierung der Wege bereits gross ist und Fehlverhalten sofort zu 
Beeinträchtigungen anderer führt. Es ist unbestritten, dass solche Situationen auch 
wegen der laufenden technischen Optimierungen an den Bikes regelmässig 
vorkommen und ein Problem sind. 
 
E
Biker/innen die Verhaltensregeln kennt und sich auch entsprechend verhält. Dieses 
respektvolle Verhalten wird denn auch sehr oft beobachtet, was mir in vielen 
persönlichen Kontakten mit anderen Wegbenutzern immer wieder bestätigt wird. 
Diese Aussagen sprechen aus meiner Sicht dafür, die Biker/innen nicht zu 
kanalisieren, sondern diese mit gezielten Massnahmen wie Ausbildung, 
Sensibilisierung und Integration auf allen Wegen zuzulassen – Ausnahmeregelungen 
sind an exponierten Stellen sicher notwendig und sinnvoll. 

Der Versuch einer Typisierung kann 
Mountainbiking genügen. Trotzdem ist es für die vorliegende Studie von Bedeutung, 
klarzustellen, von welchen MTB – Typen jeweils die Rede ist. Die Mengenangabe 
beruht auf einer persönlichen Einschätzung aufgrund der Situation im Gelände und 
soll dazu dienen, die Bedeutung der einzelnen Untergruppen aufzuzeigen. 
 
F
Sie sind Gelege
Sie kennen sich weniger gut aus und schätzen die markierten Strecken. Oft sind sie 
mit Kollegen oder der Familie unterwegs. Sie geniessen die Sicherheit auf Bike-
strecken abseits des motorisierten Verkehrs und Sie schätzen das Bike als attraktive 
Alternative zu Wandern, Joggen oder anderen Freizeitaktivitäten. Sie fahren oft auf 
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Bike   Ausschliesslich Cross Country Bikes 

usrüstung  Velobekleidung, oft Rucksack 
ur 

Infrastruktur  Bestehende Biker – und Velorouten 

 
our, sei dies zu Trainingszwecken, um neue 

egionen kennen zu lernen oder um konditionelle Herausforderungen zu meistern.  
uch mehrmals wöchentlich ihre Standardtouren ab und suchen dann 

 

Ausrüstung   Velobekleidung, oft Rucksack 
Motive   Gesundheit, Fitness, Geselligkeit, Natur, Leistung 

t ktur 
Anzah

svollen coupierten 
und b nötig ssig Aufstiegshilfen. Dabei benutzen sie vollgefederte 

Bikes, die von der Geometrie her auch für Aufstiege brauchbar sind. Ihr Ziel ist es, 
chwierige Passagen zu meistern und möglichst viel Fahrspass zu erleben. Sie 

ehr oft auf dem offiziellen Wegnetz oder befahren spezielle Pisten 

teilweise Pisten und spezielle Trails, sonst vor allem   
            bestehendes Fuss – und Wanderwegnetz 

ir von 

ie Gruppe der Downhiller auch kurz beschrieben. 
Wir möchten dadurch die Unterscheidung der MTB Typen abschliessen und klar-

A
Motive   Gesundheit, Fitness, Geselligkeit, Nat

Anzahl  Ca. 35% 
 
Tourenfahrer:
Ihr Ziel ist das Abfahren einer T
R
Sie fahren oft a
an Wochenenden die Herausforderung in weniger bekannten Regionen. Sie fahren 
ausschliesslich auf dem Fuss –, Wander – und Bergwegnetz. 

Bike   So genannte Cross Country Bikes. Leichtbau, weniger 
                      Federweg,  teils nur vorne gefedert 

Infras ru  Bestehende Wander – Fuss – und Bergwege 
l  Ca. 50%  

 
Die Freerider: 
Sie fahren vor allem gerne und viel abwärts oder auf anspruch
Wegen e en regelmä

s
bewegen sich s
und Singletrails. 
 
Bike   Full Suspension Freeride 
Ausrüstung  Oft Brust - und Rückenpanzer, sonst wie Freizeitbiker 
Motive   Aktion, Spass, Herausforderungen meistern, Geselligkeit 
Infrastruktur  
 
Anzahl  Ca. 10% 
 
Diese drei Gruppierungen sind in unserer Studie jeweils gemeint, wenn w
Mountainbiker/innen reden. 
 
Der Vollständigkeit halber sei hier d
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stellen, dass sich die vorliegende Studie nicht mit der Frage nach abgesperrten 
Downhillpisten auseinandersetzen kann, noch will sie dies.  

Sie können ihrem Hobby 
ur auf abgesperrten Pisten wirklich frönen, weil sonst das Unfallrisiko enorm hoch 

ist. 

ahl  Ca. 2% 

e 

auptziele: 
- Das Erarbeiten einer Bestandesaufnahme der rechtlichen Grundlagen für den 

Mountainbikesport 
r Bedürfnisse der verschiedenen 

Interessengruppen 
 guten Koexistenzlösungen aufzeigen 

- Visionen und Massnahmen formulieren, um zukünftige Lösungen aufzuzeigen 

3.2 r

Die
beding dere des IST – Zustandes zu schildern.  

Abklärungen, welche die 

Auftrag des VSMF zu Händen dieser Studie ausgeführt hat. Diese zeigen die 
rechtliche Situation des Mountainbikesportes auf der Ebene des Bundes und 

 auf. 
- Ein weiterer Bestandteil der Grundlagenarbeit bildet die Bibliothek, welche zu 

te aus diversen 

 
Die Downhiller: 
Sie fahren Motorrad ähnliche Gefährte, vollgefedert mit bis zu 25cm Federweg und 
schützen sich von Kopf bis Fuss sehr gut (full protection). Ihr Ziel ist es, eine 
anspruchsvolle Abfahrt so schnell wie möglich zu meistern. 
n

 
Bike     Full Suspension Downhill 
Ausrüstung  Full protection (von Kopf bis Fuss sehr gut geschützt) 
Motive   Aktion, Spass, Herausforderungen meistern, Geselligkeit 
Infrastruktur  Spezielle Downhill Pisten 
Anz
 

3. Zielsetzungen und Arbeitsweis

3.1. Zielsetzungen  

Wir verfolgen mit der Studie vier H

- Das Zusammentragen und Darstellen de

- Beispiele von

. A beitsweise 

 Studie wird auf verschiedenen Ebenen versuchen, das Thema der Rahmen-
ungen und insbeson

- Da sind zum einen die umfassenden rechtlichen 
Universität Fribourg (Institute of federalism, Dokumentationszentrum) im 

der Kantone

diesem Themenbereich aufgebaut wurde (Siehe Literaturverzeichnis). Dabei 
sind Studien, Statements, Forschungsarbeiten und Konzep
Ländern und von unterschiedlichsten Interessengruppen durch den Verfasser 
zusammengetragen worden und bilden die Grundlage für den theoretischen 
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Hintergrund in den Bereichen Recht, Umwelt, Naturschutz, Tourismus. 
Wir denken, dass im Verlaufe der Arbeiten eine umfassende Sammlung zu 
diesem spezifischen Themenbereich geschaffen wurde – mit teilweise 

- 

- 

- eit auch immer wieder lokale oder regionale 

 

4. Ge en Umsetzung 
 
Wir wo

-  oder verbindliche Regelungen bestehen auf 

Bedeutung sind. 
 

ainbikesport? 
Insbesondere wollen wir uns fragen, wie diese Gesetze umgesetzt werden, 

 die Alltags-

rainern, die in den Velo – und Mountainbike Clubs die Trainings mit 
iten. Alle diese Daten sind nicht systematisch gesammelt, 

 

4.1. Bu
                                                

aufwändiger Recherchenarbeit. 
Die Bibliothek befindet sich zur Zeit im Büro des Verfassers, Titel können 
jederzeit unentgeltlich ausgelehnt werden4 
Als Basis für die später formulierten Visionen und Massnahmen haben die 
Interviews mit „allen“ involvierten Akteuren gedient. Die wichtigsten Aussagen 
aus diesen Interviews sind als zentrales Dokument in die Studie integriert und 
sollen mithelfen, das mögliche Konfliktpotenzial Mountainbiker  andere 
Wegbenutzer realistisch einzuschätzen.    
Wir haben im Verlaufe der Arb
Lösungsansätze gefunden und dokumentiert, um Vergleiche von gängigen 
Praktiken anstellen zu können. 

- Während der letzten Monate wurden viele informelle Treffen und Gespräche 
mit unterschiedlichsten Exponenten geführt, die als Erfahrungen, als 
Erkenntnisse und Wissen in dieser Studie Aufnahme finden. 

setzliche Grundlagen und der

llen uns in diesem Kapitel mit zwei Fragen auseinandersetzen: 
Welche gesetzliche Grundlagen
den Stufen Bund – Kantone – Gemeinden? Dabei interessieren uns alle 
relevanten Gesetzgebungen, Verordnungen, Richtplanungen und 
Empfehlungen, die für das Ausüben des MTB Sportes von 

- Jeweils kursiv: 
Was bedeuten diese Grundlagen für den Mount

was für deren Einhaltung unternommen wird und welches
erfahrungen der Biker/innen sind. (Hier beziehen wir uns nicht auf 
wissenschaftliche Studien, sondern auf die Erfahrungen der VSMF Führer  / 
innen, die seit Jahren mit tausenden Gästen und ebenso vielen Freizeitbikern 
im Kontakt stehen und auf die Aussagen von hunderten von Trainerinnen und 
T
Jugendlichen le
zeigen jedoch das Bild der Biker/innen aussagekräftig wieder) 

ndesgesetze 
 

4 Bestellungen unter fraenk@h2solutions.ch oder 079 353 30 10 

mailto:fraenk@h2solutions.ch
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Das S
Auf Bu
Benütz
ausdrü
„Wege
oder o erwege, dürfen 

it solchen Fahrzeugen nicht befahren werden„. 
Dieser Gesetzesartikel bedeutet im Grundsatz, dass alle attraktiven Wege (Fuss – 

ch ohne Verbotstafeln eigentlich für Fahrräder gesperrt sind.  
Die Umsetzung des Artikels in der Praxis erweist sich als unmöglich. Dies zeigt die 

ahl Mountainbiker/innen, die sich auf eben diesen 

ntwicklung der technischen Möglichkeiten der Fahrräder 

it Motorfahrzeugen befahren, was 

g 

gen: 

sind geduldet (Siehe vielerorts im Kanton Bern.) 

ng auf die Fahr-
strassen haben. Dabei wird von Behördenseite sehr oft davon ausgegangen, 

bote wurden und werden ersetzt durch die dreiteiligen 

rverbot oder Fahrrad-
fahrverbot).  

 
Da

                                                

VG: 
ndesebene verbietet das Strassenverkehrsgesetz5 SVG Art. 43 Absatz 1 die 
ung der Fuss- und Wanderwege mit Fahrrädern bzw. Mountainbikes. Es ist 
cklich erwähnt:  
, die sich für den Verkehr mit Motorfahrzeugen oder Fahrrädern nicht eignen 
ffensichtlich nicht dafür bestimmt sind, wie Fuss- und Wand

m

und Wanderwege) au

laufend grösser werdende Anz
Wegen seit 1988 vergnügen und das grundsätzlich passive Verhalten der Gesetzes-
hüter bei dieser enormen Anzahl von Überschreitungen. 
Durch die rasante E
(Mountainbikes) stellt sich die Frage nach der Eignung von Wegen für Fahrräder 
neu. 
Zudem werden oft Fuss- und Wanderwege m
diesen Gesetzesartikel in dieser Form zusätzlich unhaltbar macht. 
Vom Bund liegen keine uns bekannten Empfehlungen oder Richtlinien zum Umgan
mit diesem Gesetzesartikel SVG 43 und der aktuellen Praxis auf diesen Wegen zu 
Händen der Kantone vor6. 
Die aktuelle Praxis zeigt unterschiedliche Umsetzungs – Strategien bei den 
Kantonen und Gemeinden. Wir unterscheiden drei Lösun
 

A) Die allgemeinen Fahrverbote werden stehen gelassen und die Biker/innen 

B) Die allgemeinen Fahrverbote wurden und werden ersetzt durch die dreiteiligen 
Verbotstafeln, so dass auch offiziell die Velofahrer Zuga

dass die Biker/innen nicht auf die schmalen Wanderwege gehören.  
(Siehe Kanton Baselland.) 

C) Die allgemeinen Fahrver
Verbotstafeln. Velofahren ist nur dort ausdrücklich verboten, wo ent-
sprechende Signale angebracht sind (allgemeines Fah

(Siehe Kanton Obwalden.) 

s FWG: 

 
5 Das Strassenverkehrsgesetz kann auch auf der Homepage http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html heruntergeladen 
werden, der Art. 43 findet sich im Anhang wieder 
6 Siehe Anhang: das Gutachten von Dr. Carlo Portner, sowie mehrere Auslegungshilfen  

http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html
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Im We
Grund
der Schweiz sicher unbestrittene Definition von Wandern ausschliesslich die Tätigkeit 
von
Wande
zur All
Aus der Entstehungsgeschichte dieses Gesetzes geht hervor, dass die zu Fuss 
gehen ahren eine Gesetzesgrundlage angestrebt hatten, 
ie ihnen ein umfassendes, signalisiertes, unterhaltenes Wegenetz zusichert.  

herung ist mit dem FWG von 1985 erreicht worden und hat in der Folge 

dem Thema Biker/innen auf Wanderwegen 
umgegangen werden könnte . Sie sehen auf Wegen von über zwei Metern Breite 

genen 

ation in den Wäldern, auf den Alpwiesen und im Gebirge zeigt, dass 

g „Üetliberg“ zeigen 

ssion nicht die Wegbreite entscheidend ist. 

                                                

iteren bietet das Bundesgesetz über Fuss – und Wanderwege (FWG)7 eine 
lage, die für das Mountainbiken von Bedeutung ist, indem die aktuelle und in 

 „zu Fuss unterwegs sein“ meint. Dadurch ergibt sich das Gewohnheitsrecht der 
rer, welches davon ausgeht, dass die Fuss–, Wander – und Bergwege für sie 

einbenutzung reserviert sind. 

den Wanderer in den 80er J
d
Diese Zusic
die Position der Schweizer Wanderwege SAW als Fachdienstleister im Rahmen der 
Umsetzung des Gesetzes gestärkt. Heute zeichnet die SAW mit ihren Sektionen für 
ein eindrückliches, hochqualitatives Wander – und Bergwegnetz von 60'000 km 
verantwortlich. 
Die Schweizer Wanderwege SAW haben bereits vor knapp 10 Jahren eine 
Empfehlung erarbeitet, wie mit 

8

kein Problem der Befahrung, weil bei dieser Wegbreite das Kreuzen durchaus 
möglich ist. Hoch frequentierte Wege unter zwei Metern schliessen sie für den 
Mischverkehr grundsätzlich aus. Sie sind aber bei anderen, weniger began
Wegen von weniger als 2 Meter Breite für Diskussionen offen.  
Diese Formulierung der SAW scheint auch der Ursprung dafür zu sein, dass doch 
einige Kantone in ihren Waldgesetzen die so genannte 2 Meter Regel aufgenommen 
haben (Siehe Kantonale Gesetze). 
Die aktuelle Situ
die Biker/innen heute von einer überwiegenden Anzahl von Wandernden sehr gut 
akzeptiert sind. Die Verbände des Mountainbike Sportes (Swiss Cycling, VSMF, IG 
MTB) stellen fest, dass das Konfliktpotenzial insbesondere auf den technisch 
anspruchsvolleren Wegen äusserst gering ist. Viele Biker/innen haben einige 
Geschichten zu erzählen von ihren positiven und spannenden Kontakten mit 
Wandernden.  
Die aktuellen Diskussionen rund um den Zürcher Hausber
deutlich auf, dass sich die anderen Wegbenutzer/innen vor allem auf den breiten 
Forststrassen durch rasende Biker gefährdet fühlen und dadurch einmal mehr 
aufgezeigt wird, dass in dieser Disku
Die geltenden Regeln (sowohl SVG Art. 43 wie auch FWG) wollen also die 
Biker/innen von den Wegen fernhalten, auf denen gemäss der Erfahrungen des 
VSMF offensichtlich sehr wenig Konfliktsituationen vorkommen. Diese Regeln 
werden durch die Biker/innen seit nunmehr 15 Jahren nicht eingehalten, was dazu 

 
7 Siehe Anhang, FWG 
8 Siehe Anhang, Empfehlung 
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führt, dass sich viele Biker/innen gar nicht mehr bewusst sind, dass sie eigentlich 
täglich in einer rechtlichen Grauzone ihrem Hobby frönen. 

n im 

er Schutz von Pflanzen und wildlebenden Tieren erfordern, ...:“ der Zugang 
kt und grosse Veranstaltungen Bewilligungspflichtig sind11. 

rtung werden grösstenteils den Kantonen übertragen 

hmemöglichkeiten (Kantone AI und 

rd 
erschiedentlich in den Verordnungen auf die Waldentwicklungspläne WEP 

Viel Verwirrung stiften die unterschiedlichen Definitionen von Wegen und Strassen, 
en. So heisst es 

- Auf genügend festen Wegen erlaubt 
                                                

 
Das WaG: 
Da wir der Überzeugung sind, dass Konflikte ausschliesslich auf Wander- und Forst-
wegen auftreten, beschränken wir uns hier auf die Darstellung der Regelunge
Waldgesetz und verzichten mit dem Hinweis auf die Arbeit von Dr. jur., Fürsprecher 
Peter M. Keller9 auf eine genauere Betrachtung der weiteren Bundesgesetz-
gebungen. 
Das Bundesgesetz über den Wald WaG überträgt den Kantonen den Auftrag dafür 
zu sorgen, dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist10.  
Die Kantone sorgen auch dafür, dass „Wo es... öffentliche Interessen, wie namentlich 
d
eingeschrän
„Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass er seine Funktionen dauernd und 
uneingeschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit)12“ 
Diese Regelungen lassen grundsätzlich alle Optionen offen und bedeuten auf 
Bundesebene keine gravierenden Einschränkungen für den Mountainbikesport. Die 
Kompetenzen und die Verantwo
und da werden wir sehen, dass unterschiedliche Lösungsansätze vorhanden sind. 
 

4.2. Kantonale Regelungen 

4.2.1. Die Kantonalen Gesetze, Verordnungen und Botschaften 

Die Kantone regeln den Zugang zum Wald für Fahrräder sehr unterschiedlich13. Es 
geht von einem grundsätzlichen Verbot mit Ausna
AR) bis hin zur totalen Öffnung mit Ausnahmeregelungen (Kantone GL, NE und 
weitere). 
Grundsätzlich übertragen alle Kantone die Kompetenz, Ausnahmen zu den 
kantonalen Bestimmungen zu beschliessen den Gemeinden. Dabei wi
v
verwiesen. 

die oftmals eine Eingrenzung der Nutzung durch Fahrräder definier
in den Kantonalen Gesetzen, um nur einige Beispiele zu nennen: 

- Auf Waldstrassen und Waldwegen erlaubt 

 
9 „Sportrelevante Bestimmungen des Bundesverwaltungsrechts“ Siehe Anhang 
10 Siehe Anhang WaG 
11 WaG Art 14 
12 WaG Art. 20/1 
13 Siehe Anhang, Zusammenfassung der relevanten kantonalen Bestimmungen 
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- Sofern die Erhaltung des Waldes nicht beeinträchtigt ist erlaubt 
- Ausserhalb der Walderschliessungsstrasse verboten 

urde vom Institut für Föderalismus der Universität Freiburg in unserem 

4.2.2 Die Waldentwicklungspläne WEP 

Der Bund hat mit Kreisschreiben Nr. 10 der Eidg. Forstdirektion vom 20. Juli 1993 
(Au ü r 2002 haben  
die Kantone folgende flächendeckenden und eigentumsunabhängigen Minimal-
anf d

EP’s ist hauptsächlich die der klaren Ausscheidung von Wald-
funktionen (Schutzwald, Waldreservate, Wildruhezonen, vorgesehene 
Erschliessungen usw.) und der Definition von Massnahmen für die Erhaltung der 

thalten sind die Nutzungsmöglichkeiten für 

h eine Interessengruppe in 
t vertreten wissen will. 

besteht auch heute noch keine nationale Dachorganisation, die sich 

t und 
strukturiert eingebunden. Zurzeit ist es noch möglich, dass selbsternannte 

                                                

Die Zusammenfassung der Kantonalen Gesetzestexte findet sich im Anhang wieder. 
Darin enthalten sind alle relevanten Artikel der Kantonalen Gesetzgebungen, die sich 
mit der Frage des Zugangs von Fahrrädern zu Strassen und Wegen befassen. Diese 
Grundlage w
Auftrag erstellt und liegt in der vollständigen Fassung beim Verfasser dieser Studie 
zur Einsicht bereit. 

sf hrungsvorschriften) die Kantone aufgefordert: „Bis 31. Dezembe

or erungen an die forstliche Planung sicherzustellen: 
+ Ausscheidung von Waldfunktionen und deren Gewichtung; 
+ „…“ 
Aus diesem Auftrag an die Kantone sind einige Waldentwicklungspläne WEP 
entstanden und viele sind in der Projektphase oder werden aktuell erarbeitet14. 
Die Funktion der W

Funktion des Waldes als Ganzes. Darin en
Freizeit und Erholung, also unter Umständen auch die Planung der Mountain-
bikerouten in den Waldgebieten.  
Durch die Gründung der IG MTB Schweiz wurde es zumindest einer kleinen, 
sensibilisierten Gruppe von Biker/innen bewusst, dass sic
Planungsabläufe eingeben muss, wenn sie ihre Interessen gu
Leider 
konsequent den Interessen der Freizeit – und Tourenbiker annimmt. Dadurch sind 
die Biker/innen in den Prozess der regionalen WEP’s noch zu wenig organisier

Bikevertreter/innen die Interessen an den WEP Sitzungen wahrnehmen und sich 
leider nicht nach einer einheitlichen Strategie und mit einheitlichen Zielen einbringen. 
Diese Tatsachen führen dazu, dass in der Praxis die Interessenvertretung einer 
Sportart mit gut und gerne 500'000 Aktiven auf Einzelinitiativen und Zufällen aufbaut. 

 
14 Siehe Zusammenstellung des Standes der WEP Projekte im Anhang 
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5. Gute Koexistenzlösungen 
 
Auf der Suche nach guten Lösungsansätzen, die sich multiplizieren liessen, sind wir 
auf diverse Lösungen gestossen. Wir können feststellen, dass nur wenige Kantone 
über ein ganzheitliches, kantonales Mountainbikekonzept verfügen. Nach unseren 
Erkenntnissen sind die Kantone AI, AR, GL, NE diejenigen, die flächendeckende 
Konzepte bieten, wobei wir mit dieser Aussage keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben. 
 Die Lösung in den beiden Appenzell ist darauf ausgelegt, die Wanderer nicht durch 
die Biker/innen zu beeinträchtigen und die beiden Nutzergruppen strikte zu trennen, 
unter Berücksichtigung der Wichtigkeit des Wandertourismus für die Region. Wir 
schätzen die Lösung als grundsätzlich gut ein, weil die beiden Kantone eine klare 
Strategie verfolgen, weil sie sich für die Wanderer aussprechen und weil ihre 
Positionierung somit klar ist. Aus Bikersicht können wir sagen, dass es natürlich 
schade ist, dass nur wenige interessante Wege für geübte Biker/innen angeboten 
werden, somit die Kantone AI und AR für Freizeit – und Tourenbiker/innen weniger 
Interessant sind. 
Der Kanton Neuenburg hat bereits vor mehr als 10 Jahren eine mögliche 
Vorzeigelösung gefunden, die auch von einigen Kantonen und von den Schweizer 
Wanderwegen SAW empfohlen wird15. 
Hier wurde von Seiten der Biker ein konkreter Routenvorschlag für das ganze 
Kantonsgebiet unterbreitet und anschliessend von allen Kantonalen Ämtern, von 
Fachstellen und Organisationen beurteilt. Die überarbeitete Version bietet mehr als 
300 km markierte Bikerouten auf dem gesamten Kantonsgebiet und lässt die 
Möglichkeit offen, diese Routen auch effizient zu vermarkten.  
Im Weiteren finden sich einzelne sehr gute Ansätze von Koexistenzlösungen, die 
jedoch aufgrund von regionalen Anstrengungen lokal entstanden sind und nicht aus 
einem übergeordneten Kantonalen Konzept herausgewachsen sind. Wir wollen hier 
zwei der vielfältigen Lösungsansätze vorstellen, die nach unserem Empfinden 
mögliche Lösungsansätze beinhalten: 

- Auf der Cimetta (Aussichtspunkt oberhalb Locarno) wurde ein Teilstück des 
Wanderweges mit dem Schild  „Rad - und Fussweg mit getrennten 
Verkehrsflächen16“ angebracht und zudem für die Biker/innen eine separate 
Spur geschaffen. 

- In der touristischen Region „Les portes du soleil“ sind die Bikenden 
grundsätzlich überall willkommen und es wird eine grosse Infrastruktur zur 
Verfügung gestellt. Die Wanderer sind auf vielen Bikestrecken zugelassen und 
sind über den Mischverkehr informiert. Es gibt auch Abschnitte, die explizit 
den Wandernden gehören – dort bieten sich den Bikenden aber gute 

                                                 
15 Siehe Anhang, Empfehlung 
16 Siehe Signalisationsverordnung, Abbildungen der Signale, 2.63 
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Alternativen. Ein Miteinander und Nebeneinander, welches auch bei grosser 

usammenfassend lässt sich aus der Sicht des Verbandes der Schweizer 

r Thema persönlich sprechen zu können. In 22 Leitfaden-

en18“. 

 Zusammenfassungen 

h hin und wieder andere Wegbenutzer am 

nheit als solche.  
- Wir stellen zudem fest, dass Konflikte nicht nur zwischen Biker/innen und 

                                                

Frequenz gut funktioniert. 
Z
Mountainbike Führer VSMF festhalten, dass die ideale Lösung für die Bikenden in 
Berücksichtigung der anderen Nutzungsinteressen bis heute nicht umgesetzt wurde. 
Zu stark sind alle Lösungen auf eine Kanalisierung fokussiert – nach unserer Vision 
(Siehe Abschnitt 7, Visionen und Massnahmen) darf die Seite der lokalen Freizeit – 
und Tourenbiker mit ihren spezifischen Anliegen nicht vergessen werden. 

6. Interviews mit Akteuren / Interessengruppen des Waldes 

6.1. Die Befragungsmethode 

Wir haben uns zuerst die Frage gestellt, welches die Akteure und Interessenvertreter  
des Waldes sind und durch welche Nationale Organisation diese vertreten werden. 
Nachdem wir diese auf ca. 20 Interessengruppen eingeschränkt hatten wurden die 
jeweiligen Stellen kontaktiert, immer mit dem Ziel, letztlich mit der verantwortlichen 
Person für unse
gesprächen17 erhielten wir Informationen über Aufgaben und Ziele der einzelnen 
Nutzer- und Interessengruppen, sowie detaillierte Angaben zum Thema „Ihre 
Nutzergruppe und die Mountainbiker/inn

6.2. Die Kernpunkte 

Wir möchten hier nur kurz die wichtigsten Aussagen und Erkenntnisse aus den 
Interviews darstellen mit dem Hinweis auf die ausführlicheren
im Anhang. 

- Gemäss unseren Befragungen ist ein Konfliktpotenzial vorhanden, jedoch in 
weit geringerem Masse als uns die Medien oftmals durch überzeichnete 
Berichte glauben machen wollen.  

- Es ist eine Tatsache, dass sic
Verhalten einzelner Biker/innen stören. Dass diese Störungen oft durch 
überhöhte Geschwindigkeit oder laienhaftes Bremsen ausgelöst werden zeigt, 
dass vor allem Fehlverhalten der Biker/innen zu Störungen führt und sehr 
selten die Anwese

anderen Nutzergruppen auftreten, sondern dass je nach Bedürfnissen einer 
Nutzergruppe die eine oder die andere Nutzergruppe als störend empfunden 
wird.  

 
r Leitfadengespräche im Anhang 

nge beim Verfasser verfügbar 
17 Siehe Zusammenfassung de
18 Sämtliche Zusammenfassungen der Interviews sind in Originallä
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- 

- Viele Gesprächspartner wünschen sich mehr Toleranz, Verständnis und 
 

der Biker/innen. 
ber auch Jagd, Wildhut, Korporationen wollen 
igung für den Mehraufwand, durch die immer 

Konflikte sind oft ein Resultat der allgemein intensiveren Nutzung der Wälder 
in den Agglomerationen. 

- Dem MTB Sport fehlt eine nationale Fach- und Dachorganisation, die die 
Interessen und Anliegen der BikerInnen vertritt und Ansprechpartnerin gegen 
innen und aussen ist. Es wird ein starkes Bedürfnis nach Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Interessen- und Nutzergruppen und den 
Biker/innen angemeldet. Zudem besteht der Wunsch nach regionalen, für alle 
Beteiligten guten Lösungen für den MTB Sport. 

Respekt aller Waldbenutzer/innen, insbesondere eine angepasste Fahrweise

- Die WaldeigentümerInnen, a
eine angemessene Entschäd
intensivere Benutzung, auch durch die BikerInnen. Bei der Diskussion um die 
Erweiterung des MTB Routennetzes muss diese Frage geklärt werden. 

- Das Eidgenössische Forstamt bemerkt, dass sich die Biker/innen gemäss 
einer Studie (Quelle unbekannt) signifikant öfter während der Dämmerung auf 
den Wegen aufhalten. Diese Tageszeit ist jedoch für das Wild von grosser 
Bedeutung für Ruhe und Nahrungsbeschaffung. 
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7. Vi

7.1. Vi

Eine V
bar sc
den ak n wir nicht zu viel Zeit für die 
Visionsbeschreibung investieren, sondern vielmehr mit möglichen Massnahmen-
plä
werde
Die Mountainbikeszene der Schweiz ist sich einig. Die Vision, die wir alle gemeinsam 
ans
„Wir s
Geset r- und 
Fusswege grundsätzlich untersagt.  
In Zuk
Ausna
grupp
 

Wie kann diese Vision erreicht werden? 
Dieser Frage wollen wir mit den folgenden Überlegungen zu möglichen Massnahmen 
nachgehen und Antworten in groben Zügen formulieren. 

7.2. Massnahmenpläne 

Die Massnahmen sind so geordnet, dass die Wichtigkeit der Massnahme durch die 
Reihenfolge (7.2.x) gegeben ist und dass jede Massnahme mit römischen Ziffern 
unterteilt und erklärt wird. Diese Hierarchisierung der Massnahmen stammt vom 
Verfasser und soll als Diskussionsgrundlage für die Konkretisierung dienen. 

7.2.1. Fach – und Dachverband 

Nach unserer Einschätzung fehlt dem Mountainbikesport in der Schweiz vor allem 
eine offizielle, starke nationale Vertretung, die sich als Ansprechpartnerin profilieren 
kann. Das Fehlen einer derartigen Organisation wird auch von einigen Nutzer-
gruppen bei der Frage “Was braucht es, damit die Mountainbiker/innen in Zukunft ein 
attraktives, zweckmässig verbundenes Wegnetz benützen können?“ als wichtiger 
Punkt aufgeführt. 

I. Da sich die Interessengruppen aus dem Bereiche MTB bereits einig sind, dass 
Swiss Cycling als Nationaler Radsportverband ideale Voraussetzungen mitbringt, 
um eben diese Funktion wahrzunehmen liegt es nun an den Verantwortlichen von 

sion und Massnahmen 

sion 

ision nach unserem Verständnis soll ein Fernziel darstellen, welches erreich-
heint, jedoch nach heutigem Wissens – und Erfahrungsstand sehr weit von 
tuellen Begebenheiten entfernt ist. Daher wolle

nen aufzeigen, wie Schritt für Schritt in diese „visionäre“ Richtung vorgedrungen 
n könnte. 

treben wollen ist die Folgende: 
treben einen Wechsel des Paradigmas an, welches heute auf Basis der 

ze SVG Art. 43 und FWG den Zugang für Biker/innen auf die Wande

unft sollen alle bestehenden Wege für das Fahrrad frei befahrbar sein. 
hmen werden in partnerschaftlichen Verfahren zwischen allen Nutzer-
en geregelt.“ 
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Swiss Cycling, diese Führungsrolle auch anzutreten. Dazu wird eine schriftliche 
sen, um diese Rolle offiziell zu beantragen. 

II. Das ASTRA soll nach einer schriftlichen Anfrage Swiss Cycling als erste 
stelle für alle mountainbikespezifischen Fragen anerkennen. 

III

analisierung der BikerInnen und die Ausscheidung von Abschnitten 

achen. 
I

 Schwierigkeitsgrade und eine einheitliche 

II
 Ausrichtung der Anstrengungen gegenüber vielen offiziellen 

Stellen einfacher profilieren kann, als mit Schritten, die auf eine Gesetzes-

III
reitschaft, hier konstruktive 

und auch für die Biker/innen gute Lösungen zu finden wurde in Interviews von 
allen Nutzergruppen signalisiert. 

hrieben, 
wer denn die erlaubten Benutzer dieser Wanderwege sind. Es fehlt also die 

Wanderer ist (hat er einen  Rucksack an, kann er 
einen Hund mitführen, darf er Joggen, sind zwei Nordic Walking Stöcke erlaubt, 

I

ehmen. 

Anfrage an das ASTRA erfolgen müs

Ansprech
. Swiss Cycling muss anschliessend die Führungsrolle resolut übernehmen und 

sich in einer Art und Weise als Ansprechpartnerin profilieren, die den Schweizer 
Wanderwegen ähnlich ist. 

7.2.2. Touristisches Angebot 

Eine sinnvolle K
zum Schutze der Natur sind zwingend. Der Fachverband, sowie TCS und Veloland 
Schweiz haben sich dafür stark zu m
. Wir konzentrieren uns in einer ersten Phase darauf, ein touristisches Routennetz 

in der Schweiz zu etablieren, welches diesen Namen verdient. Dazu sind ein-
heitliche Signalisation, einheitliche
Kommunikation erforderlich. 

. Der Grund für diese Vorgehensweise liegt darin, dass sich der Fachverband in 
einer planerischen

anpassung hinzielen. 
. In Zusammenarbeit mit allen Betroffenen sollen Routenpläne besprochen, an-

gepasst und realisiert werden. Die grundsätzliche Be

7.2.3. FWG 

Das Bundesgesetz über Fuss – und Wanderwege gibt keine Definition davon, 
welches die Nutzergruppen auf Wanderwegen sind. So steht nach unseren Nach-
forschungen und nach Rückfragen bei Spezialisten nirgends explizit gesc

Definition, was und wer denn ein 

welches ist das erlaubte Mindest – und Höchst Tempo usw.) 
. Die im Entwurf zum Leitbild Langsamverkehr vorgesehene Revision des FWG, 

welches zu einem Langsamverkehrsgesetz werden soll, muss dazu genützt 
werden, die Bikenden Wanderer als vollwertige Nutzergruppe in das Wander-
wegnetz aufzun
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II. 
 

III. s Cycling, 

en klar macht, dass sie trotz grundsätzlicher Gleich-
stellung gegenüber Wandernden nie das Vortrittsrecht haben. 

7.2.4. SVG 

D
Befahren von Fuss - und Wanderwegen mit dem Fahrrad. Diese Formulierung soll aus 
dem Gesetz entfernt werden. 
I. 

II. ass es sich für eine Anpassung dieses Gesetzes-
artikels stark macht. Die Definition von „…Wege, die sich … nicht eignen…, wie 

Die
Bereiche persönliche Fahrtechnik und Verhalten gegenüber Mensch und Natur zu 
intensivieren. Denn wer besser fährt und zusätzlich die Verhaltensregeln konsequent 

ird sich optimal in die Mehrfachnutzung der meisten Wege integrieren. 
I. Es gibt bereits seit 10 Jahren die anerkannte Jugend und Sport Ausbildung im 

II. Wir müssen uns überlegen, ob nicht in Zukunft auf eine „obligatorische“ 

hrrad und die Natur“. 
III. Ein wichtiger Teil der Ausbildung sind die Verhaltensregeln20, die in Anlehnung an 

die 10 FIS Regeln auf der Skipiste mit starken Partnern breit gestreut werden 
                                                

Wir müssen darauf hinarbeiten, dass der Begriff des Wanderns auch in der 
Schweiz das Radfahren integriert19. Denn unsere angesprochene Zielgruppe sind
allesamt radfahrende Wanderer. 
Dazu wird eine breit abgestützte Kampagne (BASPO, ASTRA, Swis
Veloland Schweiz, TCS, SAW …) notwendig sein, die den Wandernden erklärt, 
dass der Begriff des Wanderns heutzutage vielseitige Fortbewegungsformen 
beinhaltet und den Bikend

as Bundesgesetz über den Strassenverkehr verbietet in Artikel 43 Absatz 1 das 

Das ASTRA hat den Handlungsbedarf erkannt und mit dem Auftrag für diese 
Studie die Absichten teils aufgezeigt 
Wir erwarten vom ASTRA, d

Fuss…“ ist nicht mehr zeitgerecht und verkennt die Möglichkeiten der modernen 
Mountainbikes, die sich eben gerade für das Befahren von Fuss – und Wander-
wegen eignen. 

7.2.5. Ausbildung 

 Mountainbiker/innen sind verstärkt auszubilden. Dabei sind vor allem die beiden 

einhält, der w

Bereiche Mountainbike einerseits und die Angebote privater Anbieter, die Fahr-
technikkurse anbieten andererseits. Darauf soll aufgebaut werden und der Fach-
verband (Swiss Cycling) erstellt Vorgaben, die für die qualitativ hoch stehende 
Ausbildung gefordert wird  wer von den Anbietern den Anforderungen gerecht 
wird erhält ein Label und kann den Teilnehmer/innen offizielle Ausweise 
ausstellen, die sie als befähigte Biker/innen ausweisen. 

Ausbildung hingearbeitet werden soll. Diese könnte beispielsweise auf einer 
hohen Grundschulstufe angeboten werden und in Anlehnung an die Schüler-
verkehrsprüfungen von heute eine Ergänzung bieten, zum Beispiel als 
Ausbildung „Du, Dein Fa

 
19 Siehe Definition von Wandern in der Brockhaus Enzyklopädie 



Bestandesaufnahme der Rahmenbedingungen für die Ausübung des Mountainbikesports in der Schweiz 20 

müssen. So soll in Zukunft jeder Käufer eines neuen Bikes die Verhaltensregeln 
vom Bikeshop übergeben erhalten, an allen offiziellen Informationsstellen für 
Bikende braucht es die offiziellen Verhaltensregeln und die Zeitschriften und alle 

IV. 

eutlich öfter als die 
Fussgänger während der Dämmerungszeiten noch auf den Wegen aufhalten. 

tsache schätzen die Verantwortlichen als wichtigen Kritikpunkt an den 
Biker/innen ein, weil dadurch die Ruhezeiten des Wilds entscheidende Störungen 

Da cht organisiert ist, ist dieser auch schwer 

Info
sei

I. 
ezogen werden. Sie verfügen über einmalige Möglichkeiten, mit 

den Bikenden in Kontakt zu treten – und sie sind es noch allzu oft, die 
ikes ohne Glocke verkaufen und die sich nicht um die Realitäten 

auf den Trails kümmern. Hier wird es noch grosse Anstrengungen erfordern, um 

II

III  

An
sch
we
ein
Die
die SPO, BUWAL, sowie mit 

Ka
abz
Die
Fac

                                                                                                                                                        

involvierten Verbände kommunizieren diese Regeln viel aktiver. 
Es braucht eine Ergänzung der Verhaltensregeln mit der Aufforderung an die 
Bikenden, nicht bei Dämmerung oder Nacht zu fahren. Hierzu ist die Anmerkung 
des Eidgenössischen Forstamtes des BUWAL sehr wichtig, welches vor allem auf 
eine Studie verweist, die aufzeigt, dass sich die Biker/innen d

Diese Ta

erfahren. 

7.2.6. Kommunikation 

 ein grosser Anteil der Bikenden ni
anhand von Kommunikationsmassnahmen zu erreichen. Trotzdem muss die 

rmation und die Sensibilisierung möglichst vieler Biker/innen ein wichtiges Ziel 
n. 
Wie bereits oben angedeutet müssen insbesondere die Fachhändler stärker zur 
Verantwortung g

beispielsweise B

die Händler für derartige Themen zu begeistern. 
. Auch alle Medien, die sich dem Mountainbike widmen, können Beiträge leisten zu 

Aufklärung, Sensibilisierung und Verhaltensveränderung. 
. In der Kommunikation müssen unbedingt auch alle anderen Nutzergruppen

integriert werden, die sich konstruktiv am Prozess beteiligen. 
hand der vorgeschlagenen Massnahmen soll aufgezeigt werden, dass in unter-
iedlichsten Bereichen und von diversen Organisationen Schritte unternommen 
rden können, um die rechtliche Situation der Biker/innen schweizweit zu Gunsten 
er weitgehenden Öffnung der Wege zu vereinheitlichen. 
se Massnahmenvorschläge sollen wie oben erwähnt als Diskussionsgrundlage 
nen, um mit den betroffenen Bundesämtern ASTRA, BA

den wichtigsten Nutzergruppen, wie SAW, Jagd, Naturschutz, Forst, Tourismus und 
ntonen die zukünftige Strategie und die Vorgehensweise wo möglich 
ustimmen. 
 Verantwortung für die Umsetzung der Massnahmen muss Swiss Cycling als 
hverband wahrnehmen. 

 
20 Siehe Anhang, offizielle Verhaltensregeln 
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8. Zusammenfassung 

 Mountainbiker/innen bewegen sich in der Schweiz oftmals in einer rechtlichen 
uzone. Dies insbesondere dann, wenn sie sich auf Fuss- und Wanderwegen 
halten, die allesamt gemäss Gesetz für das Befahren mit Fahrrädern verboten 
d (SVG Art. 43 und FWG). 

 
Die
Gra
auf
sin

das
Bik
freq
anb
kom
die
kommunizieren dürfen) und andererseits von den professionellen Tourenführern, die 
sich vor allem versicherungstechnische Fragen stellen und verständlicherweise ihre 

t über verbotene Wege führen wollen. 

ege aus heutiger Sicht nicht tragbar sei. Die wichtigsten Gründe für diese zur 
Zeit noch sehr skeptische Haltung sind, dass diese Tatsache den Wanderern nicht 

we
Au
inte
die
Tat

nat ganisationen aufzeigen 

wa n Kommunikations-

wusst sein, dass eine 

s erreicht haben, dann hätte diese Studie einen Beitrag zu modernem 
Mischverkehr und demzufolge zu nachhaltigem Zusammenleben leisten können. 
Denn die Bemerkung sei dem Verfasser noch erlaubt: 

Die Praxis zeigt, dass dieses Verhalten der Biker/innen vielerorts toleriert wird und 
s sich nur sehr wenige Konflikte zwischen anderen Wegbenutzern und den 
ern ereignen. Das grösste Konfliktpotenzial besteht auf Wegen, die stark 
uentiert sind und die sich für das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit 
ieten. Das Bedürfnis einer rechtlichen Klärung kommt vor allem von 
merzieller Seite her, einerseits von Verlegern der Mountainbikekarten (die gerne 

 attraktiven Wege in der Karte einzeichnen würden, diese aber eigentlich nicht 

Gäste wenn möglich nich
Dass die heutige Situation wenig Konfliktpotenzial enthält lässt sich aus den 
Interviews mit den Nutzergruppen herauslesen. Trotzdem sind die wichtigsten 
Partner nach wie vor der Meinung, dass eine offizielle Öffnung der Wander – und 
Waldw

zugemutet werden könne und viel Unmut auslösen würde und dass die Natur eine 
itere Mehrbelastung nicht mehr vertragen kann. 
s der Sicht des gut in den Alltagsverkehr auf Wald – Fuss – und Wanderwegen 
grierten Bikers ergeben sich demgegenüber einige mögliche Ansatzpunkte, um 

 Situation zu klären und den Zugang zu den genannten Wegen, der ja heute 
sache ist, zu legalisieren. 

Da ist als wohl wichtigster Punkt überhaupt die Positionierung eines starken 
ionalen Interessenvertreters zu erwähnen. Wie andere Or

können diese Fachverbände viel bewirken, wenn diese ihre Verantwortung wirklich 
hrnehmen. Aber auch im Ausbildungsbereich oder bei de

anstrengungen liegt noch einiges Optimierungspotenzial für die Biker/innen. Letztlich 
ist natürlich die Anpassung der entsprechenden Artikel in den für die Biker/innen 
wichtigsten Bundesgesetzen SVG und FWG anzustreben.  
Die Biker/innen und deren Vertreter müssen sich be
Verbesserung der Situation nur durch gemeinsame Ziele und ein geplantes, 
gemeinsames Vorgehen erreicht werden. 
 
Sollten wir im Verlaufe der nächsten 10 – 15 Jahre unsere Vision einer Umkehrung 
des Paradigma
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„Wir können nicht immer nur Kanalisieren und Probleme durch Trennung von 
Menschengruppen lösen, denn ohne respektvolles Miteinander werden wir schon 

n Einigkeit stossen.“ bald an die Grenzen der soziale
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